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1. Änderungen der Besteuerung seit 2011 

Seit 2011 hat es keine wesentlichen Änderungen der Besteuerung der Leistungen an deutsche 
Mitglieder des Europäischen Parlaments gegeben. 

2. Besteuerung der Entschädigung 

In Übereinstimmung mit Art. 12 Abs. 3 und Erwägungsgrund 11 des Abgeordnetenstatuts des Eu-
ropäischen Parlaments (2005/684/EG, Euratom) wendet Deutschland seine nationalen steuerli-
chen Bestimmungen auf Entschädigungen („salaries“) an, die die deutschen Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments von der Europäischen Union erhalten. Die Entschädigungen unterlie-
gen daher als sogenannte sonstige Einkünfte in Deutschland der Einkommensteuer (so ausdrück-
lich § 22 Nr. 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz). Die Einkünfte sind von den Abgeordneten zu er-
klären; ein vorheriger Steuerabzug zugunsten des deutschen Fiskus findet nicht statt. 

Übergangsregelung: Für Abgeordnete, die bereits vor Inkrafttreten des Abgeordnetenstatuts des 
Europäischen Parlaments in 2009 dem Europäischen Parlament angehörten und wiedergewählt 
wurden, und die sich gemäß Art. 25 Abs. 1 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parla-
ments für die gesamte Dauer ihrer Tätigkeit für das bisherige nationale Bezüge-System entschie-
den haben, gilt Folgendes. Die auf der Grundlage des deutschen Europaabgeordnetengesetzes ge-
zahlte Entschädigung unterliegt ebenfalls der deutschen Einkommensteuer (§ 22 Nr. 4 Satz 1 Ein-
kommensteuergesetz). Eine Doppelbesteuerung (siehe 4.) ergibt sich in diesem Fall nicht. 

3. Höhe des Steuersatzes 

Die steuerpflichtigen Einkünfte der Abgeordneten des Europäischen Parlaments unterliegen 
ebenso wie alle anderen Einkünfte in Deutschland der progressiven Einkommensbesteuerung. 
Eine Ausnahme von der progressiven Besteuerung stellt nur die Abgeltungsteuer auf bestimmte 
Kapitaleinkünfte dar. Über einem Grundfreibetrag in Höhe von 11.604 Euro steigt der Steuersatz 
für das zu versteuernde Einkommen progressiv an, von 14 % bis zu dem Spitzensteuersatz in 
Höhe von 42 % (für ein zu versteuerndes Einkommen ab 66.761 Euro) bzw. in Höhe von 45 % 
(für ein zu versteuerndes Einkommen ab 277.826 Euro). Auf die zu zahlende Einkommensteuer 
fallen ggf. der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % (abhängig von der Höhe der zu zahlenden 
Einkommensteuer) und ggf. die Kirchensteuer (abhängig von der Mitgliedschaft in einer Kirche) 
an. 

4. Berücksichtigung der Vorbelastung mit der EU-Gemeinschaftssteuer 

Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ist die von der EU erhobene Gemeinschaftssteuer 
(Art. 12 Abs. 1 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments) wie eine vergleichbare 
ausländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen (§ 22 Nr. 4 Satz 4 lit. d, 
§ 34c Abs. 1 Einkommensteuergesetz). Deutschland hat sich zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung also für die Anrechnungsmethode statt für die Freistellungsmethode entschieden. Dies führt 
im Ergebnis zur Belastung mit der jeweils höheren der beiden Steuern. 
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5. Steuerfreiheit von Kostenerstattungen  

Die Kostenerstattungen, die die Abgeordneten des Europäischen Parlaments von der Europäi-
schen Union erhalten, werden von Deutschland unter Beachtung unionsrechtlicher Vorgaben 
(siehe Art. 12 Abs. 6 und Erwägungsgrund 17 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parla-
ments mit Hinweis auf das „Lord Bruce-Urteil“ des Europäischen Gerichtshofs) nicht besteuert. 
Im Gegenzug dürfen die tatsächlich entstandenen mandatsbedingten Aufwendungen nicht als 
Werbungskosten abgezogen werden (§ 22 Nr. 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz). 

6. Besteuerung des Übergangsgeldes  

Wie die Entschädigung (siehe 2.) unterliegt auch das Übergangsgeld („transitional allowance“) 
neben der EU-Gemeinschaftssteuer (Art. 12 Abs. 5 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen 
Parlaments) zusätzlich der nationalen Ergänzungssteuer (§ 22 Nr. 4 Satz 1 Einkommensteuerge-
setz). Für die Vermeidung der Doppelbesteuerung gilt das unter 4. Gesagte. 

7. Besteuerung des Ruhegehalts 

Wie die Entschädigung (siehe 2.) unterliegt auch das Ruhegehalt („old-age pensions“) neben der 
EU-Gemeinschaftssteuer (Art. 12 Abs. 5 des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments) 
zusätzlich der nationalen Ergänzungssteuer (§ 22 Nr. 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz). Vom Ru-
hegehalt bleibt ein Versorgungsfreibetrag steuerfrei, der nach einem bestimmten Prozentsatz der 
Versorgungsbezüge ermittelt und durch einen Höchstbetrag begrenzt wird (siehe im Einzelnen 
die Tabelle in § 19 Abs. 2 Einkommensteuergesetz). Für die Vermeidung der Doppelbesteuerung 
gilt das unter 4. Gesagte. 

Übergangsregelung: Pensionsleistungen aus dem freiwilligen Pensionsfonds des Europäischen 
Parlaments, der seit Inkrafttreten des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments aus-
schließlich für (aktive und ehemalige) Abgeordnete weitergeführt wird, die bis 2009 bereits An-
wartschaften bzw. Ansprüche auf Leistungen aus dem Fonds erworben hatten (Art. 27 Abs. 1 des 
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments), sind als sonstige Einkünfte zu versteuern 
(Einkünfte aus Leibrenten, § 22 Nr. 1 Satz 3 lit. a, Doppelbuchst. bb Einkommensteuergesetz). 

*** 
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